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EMPFEHLUNG Nr. 1999/78/EGKS DER KOMMISSION

vom 16. August 1978
zur Änderung der Empfehlung 77/330/EGKS betreffend die gemeinschaftliche
Überwachung der Einfuhren bestimmter unter den Vertrag über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallender Stahlerzeugnisse

mit Ursprung in Drittländern in die Gemeinschaft

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbeson
dere auf Artikel 74 Nr. 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Kommission hat mit ihrer Empfehlung 77/330/
EGKS vom 15. April 1977 0, zuletzt geändert durch
die Empfehlung Nr. 1616/78/EGKS (2), eine gemein
schaftliche Überwachung der Einfuhren bestimmter
unter den EGKS-Vertrag fallender Stahlerzeugnisse in
die Gemeinschaft eingeführt, um insbesondere die
Entwicklung dieser Einfuhren zu verfolgen und darauf
zu achten , daß die Einfuhren oder die Bedingungen,
zu denen sie getätigt werden, keinen schwerwiegen
den Nachteil für die Gemeinschaftsproduktion mit
sich zu bringen drohen .
Die Bestimmungen der vorgenannten Empfehlung
haben sich als unzureichend erwiesen , um die vorge
nannten Ziele vollständig zu erreichen ; es empfiehlt
sich daher, sie zu ändern und zu ergänzen, um eine
raschere und vollständigere Kenntnis der voraussichtli
chen Einfuhren und der Bedingungen, zu denen sie
getätigt werden , zu gewährleisten —

SPRICHT FOLGENDE EMPFEHLUNG AUS :

Artikel 1

Artikel 2 der Empfehlung 77/330/EGKS wird wie
folgt geändert :
1 . Die Buchstaben b), e), h) und i) erhalten folgende
Fassung :
„b) für die Erzeugnisse mit Ursprung in den im

Anhang angegebenen Drittländern und für Be
tonstahl der Tarifstelle ex 73.10 A II des Ge
meinsamen Zolltarifs mit Ursprung in der
Schweiz :

— die genaue Bezeichnung des Erzeugnisses,
die die Berechnung des Einstandspreises
am Bestimmungsort entsprechend der ge
wählten Preisliste ermöglicht, oder

— für den Fall , daß ein anderer Preis als der
Einstandspreis am Bestimmungsort angege
ben wird, die Tarifstelle des Gemeinsamen
Zolltarifs und die Benennung des Erzeug
nisses entsprechend der Benennung in der
Mitteilung der Kommission über die Basis
preise für bestimmte Eisen - und Stahler
zeugnisse" (3 ) ;

Be) Lieferort ;
„h) für die Erzeugnisse mit Ursprung in den im

Anhang angegebenen Drittländern und für Be
tonstahl der Tarifstelle ex 73.10 A II des Ge
meinsamen Zolltarifs mit Ursprung in der
Schweiz :

— entweder den Einstandspreis am Bestim
mungsort je Tonne und die Angabe der
Preisliste des Erzeugers, die der Berech
nung des Einstandspreises zugrunde gelegt
wurde, mit Angabe aller Zuschläge, aller
Abschläge und aller anderen Elemente, die
der Berechnung dieses Einstandspreises
zugrunde gelegt worden sind, oder

— gegebenenfalls das Angebot des Drittlan
des, an das eine Anpassung zulässig ist, un
ter Angabe der zur Identifizierung dieses
Angebots erforderlichen Einzelheiten , oder

— ein anderer zulässiger Preis (der zu rechtfer
tigen ist) für Erzeugnisse mit Ursprung in
Österreich , Finnland, Norwegen, Portugal
und Schweden, die keinen Mindest- oder
Orientierungspreisen unterstellt sind" ;

„i) Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags
über die Waren und Nummer des Kaufvertrags
oder andere Hinweise des Exporteurs, die die
Identifizierung der Lieferung ermöglicht".

2. Die folgenden Buchstaben k) und 1) werden hinzu
gefügt :
Bk) voraussichtlicher Zeitpunkt und Ort der Ein

fuhr ;

1) der Name des Exporteurs ."

Artikel 2

Diese Empfehlung wird den Regierungen der Mitglied
staaten zugestellt und im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht .
Sie tritt für jeden Mitgliedstaat am 23 . August 1978 in
Kraft .

Brüssel , den 16. August 1978

Für die Kommission

Der Vizepräsident
Wilhelm HAFERKAMP
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